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Teil 1

Einleitung

A. Problemdarstellung

Sehr viele Beiträge zur Unternehmenskriminalität verweisen auf die Ungleich-
heiten bei der Strafverfolgung in einem Unternehmen. Man lasse die Kleinen hängen
und die Großen laufen.1 Die Erfassung der Oberschichten sei ein blinder Fleck der
Strafrechtspflege.2 Die Tendenz der Bestrafung auch der Unternehmensinhaber3 hat
jedoch deutlich zugenommen, so dass sich das Blatt nach und nach gewendet hat.
Nunmehr wird wiederum der Ruf lauter, die Kleinen im Unternehmen nicht milder
als die Großen zu behandeln.4 Man wird sich aber fragen müssen, was es bedeutet
„Klein“ oder „Groß“ zu sein bzw. wann man der Unterschicht, Mittelschicht oder der
Oberschicht im Unternehmen angehört.

Den „Großen“ wird in der Regel nicht der Vorwurf gemacht, sie hätten jemanden
bestochen oder Kartellabsprachen o. ä. getroffen; vielmehr wird ihnen vorgeworfen,
ihr Unternehmen nicht ordentlich organisiert zu haben, wodurch es zu rechtswidrigen
Handlungen gekommen sei.5 Korruptionsskandale bei Siemens, Datenlecks bei
Sony, Millionenbetrug beim Fernsehsender Kika und der Wirbel um eine Sexreise
von Vertriebsmitgliedern der Munich Re – Tochter Ergo –, sind dabei einige der
wenigen Beispiele. Daher haben die Unternehmen in den vergangenen Jahren den Pol
verstärkt auf das Thema Compliance gelenkt und im Unternehmen Compliance-
Officer (im Folgenden CO) eingesetzt, um die rechtlichen Risiken, die im Unter-
nehmen einzutreten drohen, besser beherrschen zu können.

Gehören die CO nun zur Oberschicht, zur Mittelschicht oder zur Unterschicht in
der unternehmensinternen Hierarchie? Können sie zur Verantwortung gezogen
werden, wenn sie ihre Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllen bzw. die Straftat
eines Unternehmensangehörigen nicht unterbinden? Zur Strafbarkeit von CO fehlt es

1 Ransiek, Unternehmensstrafrecht, S. 2; Neudecker, Verantwortlichkeit, S. 17; siehe Bock,
Compliance, S. 64 m.w.N.

2 Schünemann, in: Dt. Wiedervereinigung, Band III, S. 129.
3 Synonym verwandt mit Ausdrücken wie Betriebsinhaber, Geschäftsherr, Unternehmer,

Geschäftsführer und Vorstand.
4 So Vogel, in: FS Lorenz, 2001, S. 65 (73); ders., GA 1990, 241 (248); Winkelbauer, in: FS

Lenckner, 1998, S. 645 (650); Rotsch, Haftung, S. 163 spricht in diesem Zusammenhang davon,
dass jetzt nur noch „die Großen“ gehängt werden.

5 Siehe Uwe H. Schneider, NZG 2009, 1321.



bislang an höchstrichterlicher Rechtsprechung. Der 5. Senat des BGH hat am
17. Juli 2009 in einem obiter dictum die Garantenstellung von CO bejaht.

Die Wiedergabe der genannten Entscheidung6 in geraffter Form soll an dieser
Stelle der Verdeutlichung der zur Untersuchung anstehenden Materie dienen:

Der Angeklagte war Leiter der Rechtsabteilung sowie der Innenrevision der
Berliner Stadtreinigungsbetriebe (im Folgenden: BSR). Wegen eines Kalkulations-
fehlers stellten die BSR ca. 170.000 Straßenanliegern überhöhte Straßenreini-
gungstarife in Rechnung. Als der Angeklagte davon erfuhr, unterließ er „aus falsch
verstandener Loyalität“ gegenüber dem Vorstandsmitglied G., der für die Tarif-
kalkulation verantwortlich war und die Aufdeckung des Fehler verhindern sollte, die
Unterrichtung des Vorstandsvorsitzenden. Der Kalkulationsfehler wurde in die
nächste Tarifperiode übertragen, wodurch den Anliegern ein strafrechtlich rele-
vanter Schaden von über EUR 23 Mio. entstand. Der Angeklagte wurde vom LG
Berlin wegen Beihilfe zum Betrug durch Unterlassen zu einer Geldstrafe von 120
Tagessätzen verurteilt.7 Seine dagegen eingelegte Revision blieb erfolglos.

Anlass für das obiter dictum mit grundsätzlichen Aussagen zur Garantenstellung
von CO war die Inhaltsbestimmung der Garantenpflicht des Angeklagten, welcher
selbst kein CO war. Nachdem der BGH die Garantenstellung des Angeklagten als
gegeben ansah, musste er sich ausführlich mit der Reichweite der darauf resultie-
renden Garantenpflicht auseinandersetzen. Fraglich war nämlich, ob sich die Ga-
rantenpflicht auf die Verhinderung von Straftaten und Pflichtverstößen beschränkte,
die gegen das Unternehmen selbst gerichtet waren, oder ob der Angeklagte darüber
hinaus auch verpflichtet war, aus dem Unternehmen gegen Dritte (die Straßenan-
lieger) begangene Rechtsverstöße zu beanstanden und zu unterbinden. In diesem
Zusammenhang grenzte der BGH den vom Angeklagten konkret übernommenen
Pflichtenkreis vom Aufgabengebiet von CO ab und stellte obiter dictu fest, dass CO
regelmäßig eine Garantenpflicht in letzterem Sinne treffen wird:8

„Eine solche, neuerdings in Großunternehmen als ,Compliance‘ bezeichnete Ausrichtung,
wird im Wirtschaftsleben mittlerweile dadurch umgesetzt, dass sog. ,Compliance Officers‘
geschaffen werden […] Deren Aufgabengebiet ist die Verhinderung von Rechtsverstößen,
insb. auch von Straftaten, die aus dem Unternehmen heraus begangen werden und diesem
erhebliche Nachteile durch Haftungsrisiken oder Ansehensverlust bringen können. […]
Derartige Beauftragte wird regelmäßig strafrechtlich eine Garantenpflicht i.S.d. § 13 StGB
treffen, solche im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Unternehmens stehende Straftaten
von Unternehmensangehörigen zu verhindern. Dies ist die notwendige Kehrseite ihrer
gegenüber der Unternehmensleitung übernommenen Pflicht, Rechtsverstöße und insbe-
sondere Straftaten zu unterbinden […]“.

Die vom BGH angenommene Garantenstellung des CO wirft jedoch insbesondere
die Frage auf, ob sich diese dogmatisch untermauern lässt.

6 BGH, Urteil vom 17.07.2009 –5 StR 394/08 = BGHSt 54, 44.
7 LG Berlin v. 3.3.2008 – (514) 3 Wi Js 1361/02 KLs (9/04), juris.
8 Favvocia/Richter, AG 2010, 137.
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B. Zielsetzung, Gang und Einschränkung
der Untersuchung

I. Zielsetzung

Die Diskussion über die Garantenstellung des CO wurde erst mit der BSR-Ent-
scheidung des BGH hevorgerufen. Während davor, soweit ersichtlich, nur die Ab-
handlung von Kraft und Winkler9 über die Garantenproblematik des CO existierte, ist
die Zahl der Stellungnahmen nunmehr nicht mehr überschaubar.10 Die strafrechtliche
Verantwortlichkeit des CO bemisst sich nach § 13 Abs. 1 StGB und wird in der
Literatur unterschiedlich beantwortet. Als wesentlicher Grund für das Fehlen einer
exakten Lösung des Problems ist die dogmatische Unklarheit der Grundlage zu
nennen, aber auch die Schwierigkeit, die der Definition der Compliance-Funktion
und der Stellung des CO anhaftet.

Bei den im obiter dictum getroffenen Feststellungen zur möglichen Strafbarkeit
eines CO handelt es sich nicht um tragende Entscheidungsgründe (ratio decidendi),
sondern um nichttragende Erwägungen (beiläufige Bemerkung = obiter dictum =
„nebenbei Gesagtes“), die unverbindlich sind.11 Gleichwohl zeigt es, wie der
5. Strafsenat entscheiden würde, wenn es sich beim Angeklagten um einen CO
handelt. Doch sind die Feststellungen des 5. Senats richtig?

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dieser Frage. Trifft den CO regelmäßig
eine Garantenpflicht i.S.d. § 13 Abs. 1 StGB, solche im Zusammenhang mit der
Tätigkeit des Unternehmens stehende Straftaten von Unternehmensangehörigen zu
verhindern oder Maßnahmen zur Verhinderung der Straftat zu ergreifen? Zur Lösung
dieser Frage ist zunächst eine Untersuchung im gesellschaftsrechtlichen Bereich
angebracht, um das Verständnis von Compliance zu vertiefen. Der Schwerpunkt der
Arbeit liegt darin, Grund und Grenzen der Strafbarkeit von CO aus einem Nicht-
einschreiten gegen Straftaten von Mitarbeitern auf eine dogmatisch tragfähige Weise
zu erläutern.

9 Kraft/Winkler, CCZ 2009, 29 ff.
10 Ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Campos Nave, BB 2009, 2059; ders./Vogel, BB

2009, 2546; Rübenstahl, NZG 2009, 1341; Kraft, wistra 2010, 81; Rönnau/Schneider, ZIP 2010,
53; Rolshoven/Hense, BKR 2009, 422; Bürkle, CCZ 2010, 4; Grau/Blechschmidt, DB 2009,
2143; Wybitul, BB 2009, 2590; ders., BB 2009, 2263; Berndt, StV 2009, 687; Mosbacher/
Dierlamm, NStZ 2010, 268; Steinheimer, AuA 2010, 24 f.; Stoffers, NJW 2009, 3173; Thomas,
CCZ 2009, 239; Dannecker/Dannecker, JZ 2010, 981, Dann/Mengel, NJW 2010, 3265,
Deutscher, WM 2010, 1387, Warneke, NStZ 2010, 312; M. Wolf, BB 2011, 1353 (1358 ff.);
Spring, GA 2010, 222; Ransiek, AG 2010, 147; Rößler, WM 2011, 918 (922 ff.); Rieder, in: FS
Goette, 2011, S. 413; Vormbaum, JURA 2010, S. 861 ff.

11 Zur Abgrenzung der ratio decidendi und obiter dictum vgl. BGHSt 33, 174; Lilie, JuS
1993, 565 (567); Kuhlen, JA 1986, 589.
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